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Dornbirner

Zeineinseotart.

Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig K 2•—, im Inland mit Postversendung K 3·60, nach Deutschland K 4·50, in das übrige
Ausland K 5·60, einzelne Nummern 10 h. — Einschaltungen kosten 12 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag

mittags kostenfrei in das Rathaus zu bringen.

Nr. 19. Mai 1915.Sonntag, 9. 46. Jahrg.

zum Landsturmdienste mit der Waffe herangezogen
werden, soferne sie bei der neuerlichen MusterungKommenden Dienstag, den 11. ds. Mts. ist

hiezu geeignet befunden werden.Vieh= und Krämermarkt. Diese Einberufung erstreckt sich auch auf jene,
die bei der früheren Musterung zum Landsturm¬Krämer, welche einen Marktstand wünschen, wollen
dienste mit der Waffe geeignet befunden, beidies im Rathause (Stadtbauamt) Zimmer Nr. 15 melden.
der Präsentierung aber als nicht geeignet beur¬
laubt worden sind.

Kundmachungen. Bei der Musterung haben nicht zu erscheinen:
Jene, die schon dermalen — auch ohne Waffe

Gemeindeausschuß=Sitzung und zwar mindestens seit 1. April 1915, bei den land¬

sturmpflichtigen Körperschaften seit 26. Oktober 1914,am Mittwoch, den 12. Mai 1915, abends 6 Uhr
Landsturmdienst leisten, insolange sie in diesem Verhält¬im Rathaussaal.
nisse stehen,Tagesordung:

2. die Aerzte (Doktoren der Medizin)1. Mitteilungen des Vorsitzenden.
2. Wahl der Erntekommission 3. die Militärgagisten des Ruhestandes und des3. Bericht und Anträge des Finanzausschusses

Verhältnisses außer Dienst,
a)Voranschlag für 1915 der Pfarrgemeinde Markt,

4. die wegen eines Gebrechens, welches zu jedemb) Oberdorf,desgl. Dienste untauglich macht, von der Landsturmpflicht über¬
c) Hatlerdorfdesgl

haupt Befreiten, wenn sie einen Landsturmabschied oderBericht und Anträge des Stadtrates:
ein Landsturmbefreiungszertifikat besitzen, beziehungsweise

a)Prozeßsache des Heinrich Bohle Tugstein betr.
bereits seinerzeit in der Stellungsliste gelöscht worden sind,

Zufahrtstraße für die Parzelle Tugstein zur 5. jene, die infolge einer Verwundung imneuen Watzenegger Straße,
Wege der Superarbitrierung entweder als Land¬b) Aufteilung der Kosten für Erstellung des Emser¬
sturmpflichtige „Waffenunfähig“ befunden, oder aus demlandgrabens mit den Gemeinden Lustenan und
gemeinsamen Heere, der Kriegsmarine, der LandwehrHohenems,
oder der Gendarmerie entlassen wurden,c) Festsetzung einer Fangprämie für Mäuse und

Maikäfer, 6. Personen, welche mit dem Mangel eines Fußes
Aufteilung der Erhaltungskosten der Wildbach¬ oder einer Hand, Erblindung beider Augen, Taubstumm¬
verbauung im Steinebachgebiet. heit, Kretinismus oder gerichtlich erklärtem Irrsinn, Wahn¬

Ausweisung auf Grund des § 10 G.=O. sinn oder Blödsinn behaftet sind, sofern ihre Befreiung
Anträge, Anfragen und Beschwerden. vom Landsturmdienst nicht ohnedies schon bisher ausge¬
Dornbirn, am 7. Mai 1915. sprochen wurde, ferner sonstige Geisteskranke und Fall¬

Der Bürgermeister: E. Luger. süchtige, alle diese, wenn ein bezüglicher Nachweis be
der Musterung vorliegt.Einberufungskundmachung. 7. die im § 29 des Wehrgesetzes genannten Per¬Auf Grund der Allerhöchst angeordneten Aufbietung
sonen (ausgeweihte Priester, in der Seelsorge oder imdes gesamten k. k. und k. u. Landsturmes werden die
geistlichen Lehramte Angestellte, Kandidaten des geist

derzeit noch nicht im gemeinsamen Heere, in der
lichen Standes der gesetzlich anerkannten Kirchen und

Kriegsmarine, in der Landwehr oder in der Religionsgesellschaften), soferne sie diese ihre Eigenschaft
Gendarmerie dienenden oder im Landsturm auf

durch die erforderlichen Dokumente bei der politischen
Grund ihrer persönlichen Landsturmpflicht Land¬ Bezirksbehörde nachweisen,sturmdienst mit der Waffe leistenden 8. jene, die bei der früheren Musterung zum Land¬in den Jahren 1878 bis einschließlich 1890, sowie

sturmdienste mit der Waffe geeignet befunden worderin den Jahren 1892 bis einschließlich 1894 gebo¬
waren, jedoch von diesem Dienste enthoben wurden, so¬renen Landsturmpflichtigen weit diese Enthebung dermalen noch zu Recht besteht


